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Seminarankündigung 
(Jura [Schwerpunktbereich 5]/Soziologie) 

Im Wintersemester 2017/18 biete ich gemeinsam mit Prof. Dr. Jörn Ahrens (Professor für Kultursoziologie, 

JLU) folgendes Seminar an: 
 

 

I. Zum Thema 

Zwischen dem Recht und der Gewalt gibt es eine lange und komplexe Beziehung. Häufig wird in sowohl in 
kulturtheoretischer als auch in rechtsphilosophischer Perspektive darauf verwiesen, dass das Recht einerseits 
seine Ursprünge in Bezügen auf Gewalt habe und andererseits auch nach wie vor Träger von Gewalt sei. 
Dennoch gilt gerade das Recht in modernen Gesellschaften als das entscheidende Instrument zur 
Gewährleistung einer nicht-gewaltsamen Gesellschaft und zur Durchsetzung ethischer und zivilisatorischer 
Standards. Dass das Recht als Institution immer wieder anfällig (gewesen) ist für eine Nähe zur Gewalt, gilt 
allerdings ebenso. Im Medium Film wurde dieses Verhältnis auf vielfache Weise verarbeitet und reflektiert. 
Anhand ausgewählter Beispiele setzt sich das Seminar mit dem Konnex zwischen Recht und Gewalt anhand 
ausgewählter Filmbeispiele auseinander. 
 
 

II. Ort und Zeit 

Das Seminar wird als Blockveranstaltung am 03./04. Februar 2018 in Raum E02 (Phil II) abgehalten. Die 
genauen Zeiten werden noch bekannt gegeben. 
 
Termin für die Vorbesprechung: Mittwoch, 25. Oktober 2018, 12:00-14:00 Uhr, Raum E214b (Phil II) 
  

„Recht und Gewalt im Film“ 
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III. Ablauf 

Das Seminar steht grundsätzlich allen Interessierten offen. Allerdings sind die Plätze begrenzt, und die 
Anfertigung einer Seminararbeit ist Voraussetzung für die Teilnahme. 

Die schriftlichen Ausarbeitungen sollten ca. 14 Tage vor dem Blockseminar elektronisch eingereicht werden. 
Sie werden sodann an alle Teilnehmer/innen versandt, um eine sinnvolle Diskussionsgrundlage zu 
gewährleisten. Im Seminartermin selbst ist ein kurzer, die Schriftfassung ergänzender ca. 20-minütiger 
Vortrag zu halten, der im Anschluss gemeinsam diskutiert wird.  

Für Rückfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. 

Steffen.Augsberg@recht.uni-giessen.de   

Mit freundlichen Grüßen, 
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